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Einführung 

Die strafrechtliche und insbesondere die kriminalpolitische Diskussion in 
Deutschland ist seit einiger Zeit dominiert von der heftig geführten Debatte 
um die „richtige" Methode zur Bekämpfung der sogenannten „Organisierten 
Kriminalität"1. Dabei werden je nach Standpunkt entweder Gesichtspunkte der 
Effektivität  und Funktionsfahigkeit der Strafrechtspflege  oder der möglichst 
schonende Umgang mit rechtsstaatlichen Freiheiten in den Mittelpunkt der 
Argumentation gerückt. Nicht zu bestreiten - und sehr genau zu unterscheiden 
vom penetrant populistischen Ruf nach härteren Strafen und erweiterten Ein-
griffsmöglichkeiten  der Ermittlungsorgane - ist jedenfalls, daß die deutsche 
Strafjustiz bisweilen mit Sachverhalten konfrontiert  wird, bei denen die ihr 
traditionell zur Verfügung stehenden Ermittlungs- und Erledigungsstrategien 
an ihre Grenzen stoßen. Gelegentlich ist den staatlichen Kontrollorganen der 
Zugriff  auf die relevanten Informationen versperrt, ohne die bestimmte Krimi-
nalitätsfelder als kaum durchdringbar erscheinen2. Insbesondere die etwa in 
der Rauschgift- und Wirtschaftskriminalität  zu beobachtende erfolgreiche Ab-
schottung delinquenter Einheiten gegenüber den staatlichen Kontrollstrategien 
zwingen die Straf justiz, die nach wie vor auf den Nachweis individueller Ver-
antwortlichkeit angewiesen ist3, auf Methoden der Informationsgewinnung zu-
rückgreifen,  die entweder heimlich durchgeführt  werden4 oder sich des krimi-

1 Siehe dazu HdKrim-HJ.Schneider,  Bd. 5, S. 562 ff;  Frehsee , in Freh-
see/Löschper/Smaus, S. 14, 29. Eingehend zum Konzept der „Organisierten Krimina-
lität" Teil VI, m.l.b). 

2 Siehe HdKrim-//. J.Schneider,  Bd. 5, S. 562, 563; Jung,  ZRP 1986, S. 38,40. Be-
zeichnend ist auch der Hinweis des US-amerikanischen Präsidenten in einer Stellung-
nahme gegenüber dem Kongress auf die ,j?ractical  impossibility  of  prosecuting  those 
at the highest  level  of  the drug  industry  without  such Cooperationzitiert  nach United 
States v. Severich, 676 F.Supp 1209 (S. D. Fla., 1988). 

3 Das deutsche Recht kennt keine Strafbarkeit  von juristischen Personen oder Per-
sonenvereinigungen (allerdings besteht die Möglichkeit der Verbandsgeldbuße, § 30 
OWiG), vgl. Jescheck/Weigend , Allg.T., § 23 VD, S. 226 f.,  Marxen,  JZ 1988,286. 

Demgegenüber gibt es in den USA die echte Verbandsstrafe,  vgl. ausführlich  La 
Fave/Scott , Criminal Law, § 3.10, S. 360 ff  ; nach dem Prinzip der corporate  criminal 
liability  (vgl. § 2.07 M. P. C.) können nicht nur juristische Personen, sondern auch 
sonstige nicht rechtsfähige Personenzusammenschlüsse bestraft  werden. 

4 Etwa durch den Einsatz Verdeckter Ermittler oder elektronischer Überwa-
chungsmethoden. Vgl. auch die Übersicht bei Bernsmann/Jansen , StV 1998, S. 217 ff 
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nellen Milieus selbst bedienen5. Dabei wird die Information unmittelbar aus 
dem Kreis der Tatbeteiligten in zunehmendem Maße unverzichtbar Bestand-
teil staatlicher Ermittlungstaktik. Personen, die selbst an Straftaten beteiligt 
waren, werden aber nur dann zur Beseitigung des staatlichen Informationsde-
fizits und damit der Beweisnot bereit sein, wenn sie sich ihrerseits einen Vor-
teil davon versprechen können oder zumindest keine Nachteile zu erwarten 
haben. Letzterer gibt es aus Sicht der Betroffenen  mehr als genug: Nicht nur 
hat der „Verräter" Repressalien seitens seiner Komplizen zu gewärtigen. Auch 
vom Staat selbst, dem sich der denunzierende Insider durch die Offenbarung 
seines Wissens eigentlich gerade andient, droht die Gefahr der Strafverfolgung 
wegen eigener Straftaten, die im Rahmen der drittbelastenden Aussage - bei 
Gruppendelikten häufig unvermeidlich - „mitgestanden" wurden6. Diese 
Nachteile sind unter Umständen so gewichtig, daß selbst ein zur Aussage ver-
pflichteter Zeuge, dem ein Auskunftsverweigerungsrecht  - etwa weil er sich 
zwar selbst strafbar  gemacht hat, an dem fraglichen Tatkomplex aber nicht 
beteiligt war - nicht zur Seite steht, es vorzieht, die in der StPO vorgesehenen 
Zwangsmechanismen7 auf sich zu nehmen - und zu schweigen. Solange der 
grundsätzlich kooperations- und aussagewillige Täter nicht vor diesen Gefah-
ren, etwa durch wirksame Zeugenschutzmaßnahmen oder durch staatliche Zu-
geständnisse bei der Strafzumessung, bewahrt bleibt, wird kaum mit seiner 
Kooperation zu rechnen sein. Meist genügt es aber nicht, lediglich die mit der 
Kooperation verbundenen Nachteile zu kompensieren; oft bedarf es eines zu-
sätzlichen Anreizes, um den Informationsträger  zur Zusammenarbeit mit den 
Ermittlungsbehörden zu motivieren. Dieser Anreiz kann ganz unterschiedli-
cher Art sein; möglich sind etwa finanzielle Zuwendungen. Wenn die Person, 
auf deren Wissen die Behörden bei der Strafverfolgung  angewiesen sind, sich 
selbst strafbar  gemacht hat, bietet es sich an, ihr im Zusammenhang mit der 
Aburteilung ihrer eigenen Taten entgegenzukommen. 

In der Bundesrepublik war und ist die Debatte - auch die wissenschaftliche -
um den Kronzeugen seit jeher „ideologisch" determiniert: zunächst seit Mitte 
der 70er Jahre im Kampf gegen den politischen Terrorismus8, seit Mitte der 
80er Jahre im Kampf gegen das sog. „Organisierte Verbrechen". Diese Di-
mension der Problemstellung sollte auch eine rechtsvergleichende Untersu-

5 Etwa durch Kronzeugen oder V-Personen. 
6 Zutreffend  weist Joachimski,  § 31 BtMG, RN 2, daraufhin, daß häufig geständ-

niswillige Bandenmitglieder „aus Furcht vor zusätzlicher Bestrafung über die ohne 
weiteres nachweisbare Tat hinaus" nicht aussagen. 

7 Vgl. § 70 StPO. 
8 Vgl. aus der damaligen Diskussion etwa Jahrreiss,  FS f. Lange, S. 765 ff.;  zur 

damaligen Diskussion Gössner,  Anti-Terror System, S. 244 ff;  Bakker  Schut,  Stamm-
heim, S. 290 ff;  eingehend Hannover,  Terroristenprozesse,  insbesondere S. 129 ff 
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chung nicht aus den Augen verlieren9. Die zum Teil heftig geführte Auseinan-
dersetzung kulminierte 1989 in der Verabschiedung eines Gesetzes zur Ein-
führung der Kronzeugenregelung bei terroristischen Straftaten durch den 
Bundestag10, die zunächst als „gesetzgeberisches Experiment" auf drei Jahre 
befristet und - zwischenzeitlich um Delikte aus dem Bereich der „Organisier-
ten Kriminalität" erweitert - im Dezember 1995 zum zweiten Mal bis Ende 
1999 verlängert wurde11. Der Anwendungsbereich dieser Regelung wurde 
seither stetig ausgeweitet. Begünstigt wurde diese Tendenz durch den in 
KronzG-Art. 5 enthaltenen „Ausdehnungsautomatismus", der den Anwen-
dungsbereich der Kronzeugenregelung an den des Erweiterten Verfalls nach § 
73d StGB anbindet - der seinerseits, zuletzt durch das 6. StRG12, immer neue 
Anwendungsfelder erhält13. Weitgehend unbemerkt von der polarisierten Dis-
kussion um den Kronzeugen blieben die Regelungen, die zum Teil schon seit 
Jahren und wie § 31 BtMG mit erheblicher Bedeutung in der Praxis die Be-
lohnung von Ermittlungshilfe erlauben. In jüngster Zeit ist verstärkt der Ruf 
nach einer Erweiterung der Kronzeugenregelungen auf weitere Delinquenzbe-
reiche14 zu vernehmen. 

Sehr viel mehr Erfahrungen mit dem Kronzeugen wurden zum Teil im 
Ausland gesammelt15. Vor allem in den USA gehört der Kronzeuge beinahe 

9 Auch nicht deshalb, weil in anderen Staaten - etwa in den USA - die vergleichba-
re Diskussion sehr viel nüchterner verlief  und verläuft;  siehe auch Teil VI. 

10 Gesetz zur Änderung des Strafgesetzbuches, der Strafprozeßordnung  und des 
Versammlungsgesetzes und zur Einfuhrung einer Kronzeugenregelung bei terroristi-
schen Straftaten vom 9. Juni 1989, BGBl 1 1059; m, 312. 

11 Vgl. zur Entstehungsgeschichte die ausfuhrliche Darstellung bei Bocker,  Kron-
zeuge, S. 39 ff.,  sowie Teil II, FN 10. 

12 BGBl. I, 164(1998). 
13 Eingehend zu dieser bedenklichen Konstruktion Teil II, 1.1 .a)aa). 
1 4 Vgl. die Diskussion um die Bemühungen zur - mittlerweile jedenfalls in dieser 

Form abgelehnten - Einführung einer Kronzeugenregelung zur Korruptionsbekämp-
fung; eingehend dazu Dötting,  Gutachten, S. 73 ff  ; König,  DRiZ 1996, S. 357, 363; 
ablehnend Hettinger,  Entwicklungen, S. 49; Littwin,  ZRP 1996, S. 308, 313. Siehe 
auch Teil n, I.b). Zur Forderung nach Einführung einer Kronzeugenregelung im Um-
weltstrafrecht,  vgl. Behrendt,  GA 1991, S. 337, 343; Überlegungen zur Ausweitung 
finden sich auch bei Schlüchter,  ZRP 1997, S. 65. 

15 Bemerkenswerte Erfahrungen mit dem Kronzeugen finden sich auch im europäi-
schen Ausland: Klassisches Kronzeugenland ist Italien;  dort waren im Kampf gegen 
die Mafia und den Terrorismus bereits Ende der 70er Jahre zum Teil sehr weitgehende 
Kronzeugenregelungen eingeführt  worden; 1995 wurden über 1000 sog. pentiti  (Reu-
mütige) rekrutiert, vgl. Orlandi,  ZStW 108 (1996), S. 429, 442 f.; Oehler,  ZRP 1987, 
S. 41, 44; Bocker,  Kronzeuge, S. 21 ff.  Auch im Kampf gegen den Terrorismus in 
Nordirland  wurden oft Kronzeugen, sog. supergrasses,  verwendet, vgl. Denny,  ZStW 
103 (1991), S. 269, 281 ff  ; in Großbritannien  besitzt die Belohnung von Überfüh-
rungshilfe durch den Staatsanwalt zwar eine lange Tradition; nach englischem Recht 
kann der Richter strafmildernd  die Ennittlungshilfe berücksichtigen, vgl. Regina v. 


